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Vorwort

Das Grundgesetz ist die Basis unseres Zusammenlebens in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Die Verfassung regelt die Staatsorganisation und die 
Rechte der Einzelperson gegenüber dem Staat. Verschiedene Rechtsfragen, 
die mit der Verfassung im engen Zusammenhang stehen, wie das Wahl-
recht, das Abgeordnetenrecht oder das Staatsangehörigkeitsrecht, werden 
durch weitere Bundesgesetze geregelt. Diese Gesetze bilden gemeinsam mit 
dem Grundgesetz das deutsche Staatsrecht. Das Staatsrecht stellt die Rechts-
grundlage des staatlichen Handelns und damit des Verwaltungs-, des Zivil- 
und des Strafrechts dar. Fundierte und strukturierte Kenntnisse des Staats-
rechts sind daher für alle Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes 
in der Bundes- und Landesverwaltung unerlässlich. Deswegen gehört das 
Staatsrecht zu den Kerngebieten der Laufbahnausbildung an den Hochschu-
len und Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes. Alle Anwärterinnen 
und Anwärter für den Dienst in der Allgemeinen Inneren Verwaltung, in 
der Polizei, in der Kriminalpolizei, in den Nachrichtendiensten, im Wetter-
dienst oder einem IT-spezifischen Dienst (z. B. Verwaltungsinformatik oder 
DACS) benötigen fundierte und strukturierte Staatsrechtskenntnisse.

Das vorliegende Lehrbuch richtet sich auch in seiner erweiterten 2. Auflage 
vorrangig – aber natürlich nicht ausschließlich – an diese Anwärterinnen 
und Anwärter. Die Stoffmenge und die Darstellungstiefe orientieren sich 
an den Anforderungen, die in der Zwischenprüfung nach dem Grundstu-
dium und in der abschließenden Laufbahnprüfung gestellt werden. Auch 
Studentinnen und Studenten, die sich an einer Universität mit dem Öffent-
lichen Recht im Nebenfach beschäftigen, sowie Anwärterinnen und An-
wärtern für den mittleren Dienst soll dieses Buch als Hilfe dienen.

Das eigenständige Lernen ist für den Studienerfolg unverzichtbar. Das Lehr-
buch sollte – genauso wie Gesetzestexte – bereits von Beginn an parallel 
zum Unterricht genutzt werden. In der Phase vor einer Klausur sollte der 
Lernstoff erneut durchgearbeitet werden, am besten mithilfe der Fragen und 
der angehängten Fälle in diesem Buch sowie durch den ständigen Blick ins 
Gesetz. Zur Wiederholung und Vertiefung des Stoffes wird zu Beginn meh-
rerer Abschnitte auf Aufsätze in Ausbildungszeitschriften hingewiesen. 
Diese sollten gerade in der Klausurvorbereitung durchgearbeitet werden.

Sollten Sie Anregungen, Lob oder Kritik äußern wollen, senden Sie diese 
gerne an philipp.austermann@gmx.de.

Brühl, im Juni 2025 Philipp Austermann

mailto:philipp.austermann@gmx.de
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Teil 1:�	�  
Einführung, Verfassungsgeschichte

A. �	�Einführung: Staatsrecht und Verfassungsrecht

I.�	� Der Staat

1. �	�Was ist ein Staat?

In der Antike und im Mittelalter gab es Staaten im heutigen Sinne nicht. 
Sie bildeten sich erst im Europa der frühen Neuzeit (ab dem 16. Jahrhun-
dert) heraus. Zuvor waren „Staaten“ in erster Linie Personengemeinschaf-
ten unter einem Monarchen oder einer herrschenden Gruppe, im Wesent-
lichen also die Einwohner1, das Volk eines Gebietes oder einer Stadt („die 
Athener“, „das römische Volk“).2 Eine organisierte, jederzeit vom Herr-
scher durchsetzbare Staatsgewalt (mit einem Gewaltmonopol und z. B. 
einer Polizei) bestand nicht. Das Wort „Staat“ leitet sich vom lateinischen 
status (Stand, Zustand) ab. Es wird als Umschreibung eines moderneren 
Staatswesens mit dem italienischen Wort stato wohl zum ersten Mal von 
dem italienischen Staatstheoretiker Niccolò Machiavelli in seiner Schrift 
Il Principe („Der Fürst“, 1513) gebraucht. Was ein Staat ist, darüber gab 
und gibt es verschiedene Ansichten. Dasselbe gilt für die Frage, wie es zur 
Staatsgründung kommt. Ein populärer Erklärungsversuch war früher der 
Gedanke, Menschen hätten sich zusammengeschlossen, z. B. um Schutz 
und Frieden zu erlangen.3 Nach modernen Definitionen ist ein Staat die 
„politische Einheit eines Volkes“4. Drei Elemente machen einen Staat aus: 
Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt (Drei-Elemente-Lehre)5.

Das Staatsgebiet ist ein umgrenzter Teil der natürlichen Erdoberfläche, 
der zum dauernden Aufenthalt von Menschen geeignet ist und in dem die 
Staatsgewalt greift.6

1	 Dieses Buch verwendet allein aus Gründen der sprachlichen Einfachheit das generische 
Maskulinum.

2	 Vgl. Rosen, in: Fenske/Mertens/Reinhard/Rosen, Geschichte der politischen Ideen, 3. Aufl. 
2008, S. 19.

3	 So etwa Hobbes, Leviathan, Zweiter Teil, Kap. 17 (Reclam-Ausgabe S. 156 f.); Locke, Über 
die Regierung, VII 87, VIII 119 (Reclam-Ausgabe S. 65, 92); Rousseau, Der Gesellschafts-
vertrag, Erstes Buch, Kap. 6.

4	 Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 125.
5	 Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1. Aufl. 1900 [3. Aufl. 1914], S. 180 f.
6	 Vgl. für Deutschland S. 2 der Präambel des Grundgesetzes.
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Das Staatsvolk besteht aus allen Staatsangehörigen. Das sind all jene Men-
schen, die durch die rechtliche Klammer der Staatsangehörigkeit dauerhaft 
mit dem Staat verbunden und der Staatsgewalt unterworfen sind. Sie müs-
sen nicht einer bestimmten Ethnie oder Volksgruppe angehören. Die Staats-
angehörigkeit wird erworben durch Abstammung (ius sanguinis) oder 
durch Geburt auf dem Staatsgebiet (ius soli) oder durch eine Einbürgerung 
auf Antrag.

Beispiele für das Prinzip des iuris sanguinis: Schweiz, Deutschland (wobei es 
mittlerweile für die hier geborenen Kinder ausländischer Eltern die Möglichkeit 
gibt, die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Abs. 3 StAG zu erwerben.

Beispiele für das Prinzip des iuris soli sind klassische Einwanderungsstaaten wie 
USA, Kanada, Australien (wobei für die im Ausland geborenen Kinder von Staats-
angehörigen das Abstammungsprinzip gilt).

Die Staatsgewalt ist die alleinige, umfassende und prinzipiell unbegrenzte 
Herrschaftsmacht des Staats innerhalb seines Staatsgebiets (Gebietshoheit) 
und über das Staatsvolk (Personalhoheit). Herrschaftsmacht bedeutet vor al-
lem, dass der Staat (durch seine Organe Regierung, Parlament etc.) verbind-
liche Entscheidungen treffen und insbesondere für die auf seinem Staatsge-
biet befindlichen Menschen verbindliche Regeln aufstellen darf (Gewalt-
monopol). Die Staatsgewalt ist das entscheidende Element des Staatsbegriffs, 
da die beiden anderen Elemente Staatsgebiet und Staatsvolk darauf Bezug 
nehmen.

2.�	� Souveränität

Souveränität beschreibt die Fähigkeit eines Staates, sich selbst für sein 
Staatsgebiet und sein Staatsvolk eine letztverbindliche Ordnung zu ge-
ben. Die Souveränität ist die höchste Qualität von Herrschaft.7 Wird die 
Staatsordnung durch einen anderen Staat dominiert, fehlt es an der Sou-
veränität.

7	 Vgl. Reinhard, in: Fenske/Mertens/Reinhard/Rosen, Geschichte der politischen Ideen, 
S. 299; ebenso (als erster) Bodin, Über den Staat, Buch I, Kap. 8 (Reclam-Ausgabe S. 19).
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Beispiel 1: Das Deutsche Reich wurde 1945 von den vier Alliierten USA, Groß-
britannien, Frankreich und Sowjetunion besetzt (vier Besatzungszonen). Es war 
damit nicht mehr souverän. Die beiden 1949 gegründeten deutschen Staaten 
Bundesrepublik Deutschland und DDR erhielten ihre Souveränität (u. a. das Recht, 
außenpolitische Verträge abzuschließen) erst 1955 zugesprochen. Sie konnten 
erst dadurch dem Militärbündnis NATO (Bundesrepublik) bzw. Warschauer Pakt 
(DDR) beitreten. Bestimmte alliierte Rechte, etwa bei der Frage, ob sich Bundes-
republik und DDR zusammenschließen dürften, blieben aber erhalten. Erst durch 
den 2+4-Vertrag 1990 erlangte (das wiedervereinigte) Deutschland die volle 
Souveränität.

Beispiel 2: Die 16 deutschen Bundesländer sind Staaten. Sie üben insbesondere 
auch Staatsgewalt aus (z. B. durch die Landespolizei). Gänzlich souverän sind sie 
aber nicht, da ihre grundlegende staatliche Ordnung und ihre Befugnisse durch 
das Grundgesetz bestimmt werden (vgl. Art. 28 Abs. 1 GG) und sie z. B. keine 
eigene Außenpolitik betreiben dürfen (vgl. Art. 32 Abs. 1 GG). Man spricht in-
soweit von Teilsouveränität.

Die Souveränität Deutschlands und der anderen EU-Mitgliedstaaten wird 
dadurch beschränkt, dass sie Hoheitsrechte (man kann auch sagen: Teile 
ihrer Souveränität/Staatsgewalt) freiwillig an die Europäische Union 
übertragen haben (vgl. Art. 23 Abs. 1 GG). Die EU ist ein Staatenverbund. 
Sie ist eine eigene Rechtsgemeinschaft. Ihre Hoheitsrechte sind ihr von 
ihren Mitgliedern übertragen worden (vgl. Art. 5 EUV). Sie handelt durch 
eigene Organe (vgl. Art. 13 EUV). Ihre Entscheidungen sind für die Mit-
gliedstaaten und deren Bürger verbindlich. Die EU ist kein (Bundes-)Staat 
und auch nicht souverän. Denn sie hat nicht die alleinige, umfassende und 
prinzipiell unbegrenzte Herrschaftsmacht (Staatsgewalt) in ihrem Gebiet. 
Sie hat insbesondere nicht das Recht, ihre Befugnisse selbst festzulegen 
oder zu erweitern. Sie hat nur die Befugnisse, die ihr von den Mitglied-
staaten zugebilligt wurden. Die EU hat auch kein Staatsvolk. In den Wor-
ten des BVerfG ist die EU ein Staatenverbund demokratischer, souverän 
bleibender Staaten.8 Wer innerhalb eines souveränen Staates das Recht be-
sitzt, eine Verfassung zu geben (pouvoir constituant), wird Souverän ge-
nannt. In Demokratien ist das Staatsvolk der Souverän. In den früheren 
Monarchien war der Monarch (König) der Souverän.

8	 Vgl. BVerfGE 89, 155 (186).
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3. �	�Der Staat als juristische Person

Rechtsfähig sind nach deutschem Recht natürliche und juristische Personen. 
Jeder Mensch ist eine natürliche Person. Juristische Personen sind Perso-
nenmehrheiten, denen das Recht die Rechtsfähigkeit verleiht. Es gibt juris-
tische Personen des Privatrechts (Verein, GmbH, AG), die nach den Regeln 
des Privatrechts von jedermann gegründet werden können und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, die nur vom Staat oder anderen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts geschaffen werden können:

– Körperschaften = juristische Personen des öffentlichen Rechts mit
Mitgliederstruktur.

Beispiele: die Bundesrepublik, die 16 Bundesländer, die Landkreise und die 
Gemeinden, Kirchen, Sozialversicherungsträger, viele Hochschulen.

– Anstalten = Organisatorische Zusammenfassung von Verwaltungsbe-
diensteten und Sachmitteln zu einer verselbstständigten Verwaltungs-
einheit, die Benutzer hat.

Beispiele: Rundfunkanstalten wie NDR oder WDR, die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

– Stiftungen des öffentlichen Rechts = Verwaltung eines zweckgebunde-
nen Vermögens; keine Nutzer, sondern allenfalls Nutznießer.

Beispiele: Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind privatrechtsfähig: Sie kön-
nen Verträge abschließen und (dadurch) dingliche Rechte (Besitz, Eigentum, 
Pfandrecht etc.) erwerben. Sie besitzen die Fähigkeit, einen eigenen Haushalt 
zu bewirtschaften sowie eigenes Personal einzustellen und zu beschäftigen. 
Juristische Personen können nicht selbst „handeln“. Sie benötigen Organe 
(„Werkzeuge“), die für sie tätig werden. Beim Verein sind dies der Vorstand 
und die Mitgliederversammlung, bei Staaten sind dies das Staatsoberhaupt, 
die Regierung, das Parlament, ein Staatsgerichtshof. Die natürlichen Perso-
nen, welche die Organtätigkeit ausüben, nennt man Organwalter.

Beispiel: Die Mitglieder des Bundeskabinetts (Friedrich Merz, Lars Klingbeil etc.) 
üben als Organwalter die Organtätigkeit der Bundesregierung aus und handeln 
damit für die Bundesrepublik Deutschland.
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4.�	� Die Staatsverwaltung

Man unterscheidet in Bund und Ländern die unmittelbare und die mittel-
bare Staatsverwaltung (vgl. für den Bund Art. 86 S. 1 GG). Unmittelbare 
Staatsverwaltung meint die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben durch 
die eigenen Behörden von Bund und Ländern (z. B. Ministerien, Finanz-
amt, Polizeiinspektion). Mittelbare Staatsverwaltung9 liegt hingegen vor, 
wenn staatliche Aufgaben auf rechtlich selbstständige Verwaltungsträger 
mit eigenem Vermögen, Personal und Haushalt übertragen werden (z. B. 
Gemeinden, Landkreise, Universitäten, Sozialversicherungsträger wie 
die Unfall- und die Rentenversicherung, berufsständische Kammern wie 
Ärzte-, Rechtsanwalts- oder Industrie- und Handelskammern).

II. �	�Der Begriff des Staatsrechts

Das Staatsrecht regelt,

1. wie der Staat organisiert ist und wer für ihn mit welchen Aufgaben und
Befugnissen handeln soll (Staatsorganisationsrecht),

2. wie das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern gestaltet sein soll (vor
allem: Grundrechte).

Das Staatsrecht findet sich vorrangig im Grundgesetz (der Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland), aber auch in weiteren Gesetzen, die keinen 
Verfassungsrang haben: dem Bundeswahlgesetz, dem Abgeordnetenge-
setz etc.

III. �	�Was ist eine Verfassung?

Es gibt verschiedene Definitionsversuche, z. B.:

– „Verfassung ist die höchste normative Aussage über die Grundprinzi
pien der Herrschafts- und Wertordnung im Staat.“10

– Eine Verfassung ist die „rechtliche Grundordnung des Staates“11.

– „Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien Volkes über
die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz. Eine solche Ver-
fassung ist dann die Grundnorm des Staates. […] Nichts steht über ihr,
niemand kann sie außer Kraft setzen, niemand kann sie ignorieren.“12

9	 Anderer Begriff für mittelbare Staatsverwaltung (vgl. Art. 86 S. 1, 87 Abs. 2 GG): bundes-
unmittelbare/landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts.

10	 Stern, Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984, S. 78.
11	 Kägi, Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, 1945, S. 1 ff.
12	 Schmid, Rede im Parlamentarischen Rat am 8.9.1948, in: Bundestag/Bundesrat (Hrsg.), 

Der Parlamentarische Rat 1948–49, Akten und Protokolle, Bd. 9, 1996, S. 21.


